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Zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative plant der Bundesrat, ab 2015 die 
Kontingente für Fachkräfte aus Drittstaaten (z.B. USA, Indien, China) massiv zu kürzen. 
Auch die Höchstleistungszahlen für Dienstleistungserbringer aus EU- und Efta-Staaten 
sollen herabgesetzt werden. Dadurch wird unsere Region mit einem überdurchschnittlichen 
Bedarf an spezialisierten Fachleuten und Grenzgängerinnen und Grenzgängern einmal mehr 
besonders hart getroffen werden. 

Der Bundesrat liess verlauten, dass in Fällen, wo die Kontingente nicht ausreichen (wie in 
Basel-Stadt), auf eine Reserve des Bundes zurückgegriffen werden könne oder auch andere 
Kantone - auf freiwilliger Basis - ihre Kontingente an andere abgeben können. Die 
Befürchtung, dass es zu einem erbitterten Verteilkampf um die Kontingente für Fachkräfte 
kommen wird, ist mit diesem Szenario zur Gewissheit geworden. 

Die Nordwestschweiz als wirtschaftsstärkste Region der Schweiz ist in ganz besonderem 
Mass auf die Rekrutierung von Fachkräften auch aus dem Ausland angewiesen. Für die 
Entwicklung unseres Kantons und unserer Region ist es daher von entscheidender 
Bedeutung, dass Basel sich in diesem Verteilkampf die notwendigen Handlungsspielräume 
sichern kann. 

Daher bitte ich die Regierung um die Klärung folgender Fragen: 

1. Wie sieht die Strategie der Regierung aus, um für Basel die benötigten Kontingente zu 
sichern? 

2. Bestehen Kontakte zu anderen Kantonen der Nordwestschweiz in dieser Frage? 

3. Wird von der Regierung die Bildung eines „Kontingent-Pools" für die Nordwestschweiz, 
namentlich unter Beteiligung der Kantone BL, AG, SO, JU zusammen mit BS 
angestrebt? 

4. Vertritt die Regierung gegenüber dem Bundesrat die Forderung, dass die Zuteilung der 
Kontingente gemäss Verteilung der Lasten im interkantonalen Finanz- und 
Lastenausgleich zu erfolgen hat (Verteilschlüssel zugunsten Geberkantone)? 

5. Vertritt die Regierung gegenüber dem Bundesrat die Forderung, dass die 
Verteilschlüssel besonders zugunsten der Grenzkantone mit einer substanziellen Zahl 
von Grenzgängerinnen und Grenzgängern ausgestaltet werden müssen? 

6. Vertritt die Regierung gegenüber dem Bundesrat die Forderung, dass die 
Verteilschlüssel besonders zugunsten der Städte mit ausgeprägter Zentrumsfunktion 
(z.B. universitäre- und kulturelle Zentren) ausgestaltet werden müssen? 

7. Welche (sonstigen) Massnahmen zur Sicherung der benötigten Kontingente und 
Höchstleistungszahlen sieht die Regierung vor, bzw. sind in Prüfung? 
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